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Entscheidung spielleitende Stellen

(Red.) –Folgende Entscheidungen der für die einzelnen Klassen zuständigen spielleitenden Stellen, die
den Beteiligten inzwischen–mit Rechtsmittelbelehrung –schriftlich zugestellt worden sind, werden hiermit
bekannt gemacht. In den genannten Bußgeldbeträgen sind die jeweiligen Bearbeitungs- und
Veröffentlichungskosten enthalten.

Bußgeldbescheid gemäß § 17 DHB - RO

Verein Spiel-Nr. Liga Spieler Gegner Betrag

DJK/MJC Trier 16 mA-Jgd. Lukas Steil HSG Mertesdorf/Ruwertal 15,00€

TV Arzheim Turnier wD-Jgd. Jasmin
Kleinschmidt

TV Moselweiß; TuS Weibern, TV
Engers, JSG Mendig/Welling

111,50 €

TV Arzheim Turneir wD-Jgd. Emilie Göbel TV Moselweiß; TuS Weibern, TV
Engers, JSG Mendig/Welling

111,50 €

Bußgeldbescheid gemäß § 25 –DHB-RO

Verein Spiel-Nr. Liga Geg ner Betrag

HSG PST Trier/Pallien 42 LL Mosel/Nahe SV Gerolstein 26,50€

SV Igel-Liersberg wC-Jugend BezLiga
West Staffel 1

- 35,00€

TuS Weibern BezLiga Herren Zurückziehen der gemeldeten Mannschaft
TuS Weibern 3

86,50€

Bußgeldbescheid gemäß §§ 48 + 50 DHB - SpO

Verein Spiel-Nr. Liga Geg ner Betrag

HSG Biewer-Pfalzel 24 mC-Jugend Bez.Liga
West Staffel 1

SK Prüm 40,00€

Bußgeldbescheid gemäß § 55 –DHB-RO

Verein Spiel-Nr. Liga Geg ner Betrag

DJK/MJC Trier 20, 27 und 33 Rheinlandliga
Frauen

TV Engers, SF Neustadt und TuS Weibern 32,10€
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Ordnungsstrafen für nicht zugesandte Beobachtungen der Vereine

Nachfolgend aufgeführte Vereine werden mit einer Ordnungsstrafe von 25,00 € belegt, weil sie für die 
bezeichneten Spiele keine Vereinsbeobachtung zeitgerec ht zugesandt haben. Es wird darauf hingewiesen,
dass eine Abgabe einer Beobachtung nur möglich ist, wenn der Beobachter am Lehrgang zu Saisonbeginn
teilgenommen hat.

Verein Spiel-Nr. Datum Liga Betrag

TuS Bannberscheid 31 27.10.07 RH-M 25,00€

DJK/MJC Trier 35+28+38+46+64
20+33+46+59+61

03.11.+03.11.+10.11.+27.10.+09.12.07
27.10.+11.11.24.11.+08.12.+15.12.07

RH-M
RH-F

250,00 €

HSG MüKäBa 36+37+47+50+58+63 27.10.03.11.+11.11.+24.11.+01.12.+08.12.07 RH-M 150,00 €

HSG
Irmenach/Kleinich/Horbruch

32+41+43
22

28.10.+03.11.+11.11.07
27.10.07

RH-M
RH-F

100.00 €

UVS Rheintal 34+38+47 28.10.+03.11.+11.11.07 RH-M 75,00€

TuS Weibern 20+27+33+40+55+59 27.10.+04.11.+11.11.
+18.11.+02.12.+08.12.07

RH-F 150,00 €

HSG Mertesdorf/Ruwertal 38+57+64 17.11.+09.12.+16.12.07 RH-F 75,00€

SK Prüm 40+51+62 03.11.+24.11.+08.12.07 RH-M 75,00€

TV Welling 57 01.12.07 RH-M 25,00€

HSG Kastellaun/Simmern 51 01.12.07 RH-F 25,00€

Entscheidung des HVR zu § 14 HVR-Schiedsrichterordnung

Auf Antrag des Schiedsrichterwartes Rhein/Westerwald wird der Verein nach RO-DHB, Zusatzbestimmung
des SWHV Ziffer 8, wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls 2006/07 mit einer Geldbuße in
nachfolgender Höhe belegt:

Verein Soll Ist Vorstand Fehlende Betrag

HSG Römerwall 4 1 2 1 210,00 €

HSV Rhein-Nette 7 4 1 2 410,00 €

SF Neustadt 4 2 0 2 410,00 €

SV Untermosel 2 0 0 2 410,00 €

TG Boppard 1 0 0 1 210,00 €

TuS Horchheim 2 0 0 2 410,00 €

TuS Kaisersesch 2 0 1 1 210,00 €

TuS Miehlen 2 0 0 2 410,00 €

TuS Westerburg 3 0 2 1 210,00 €

TV Moselweiß 5 4 0 1 210,00 €

TV Weißenthurm 2 0 0 2 410,00 €
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Amtliche Bekanntmachung von DHB-Ordnungsänderungen gem. § 52 der
DHB-Satzung

Das Erweiterte Präsidium des DHB hat am 24.11.2007 in Fulda nach Feststellung der Dring lichkeit
folgende Ordnungsänderung sowie Klarstellung beschlossen:

I.
Spielordnung –Ordnungsänderung

§ 29 SpO Ausbildungskosten wird aufgehoben

Für alle Vereinswechsel steht dem abgebenden Verein keine Ausbildungskostenentschädigung zu, sofern
für den wechselnden Spieler noch keine Spielberechtigung für den neuen Verein erteilt worden ist.

Die Änderung tritt am 24.11.2007 in Kraft.

II.
Spielordnung –Klarstellung

Der Wille des Ordnungsgebers ist:

§ 38 Ziffer 2 SpO DHB ist wie folgt auszulegen und anzuwenden:

Die Zuordnung eines Spielers zu einer der genannten Altersklassen verändert sich nicht, wenn der Spieler
in dem gesamten, dem Stichtag nach § 38 Ziffer 1 SpO folgenden Kalenderjahr sein laufendes Lebensjahr
volendet, wann immer dies geschieht.

Dieses gilt auch für A-Jugendliche, die im ersten Kalender-Halbjahr nach dem Stic htag das 18. Lebensjahr
vollenden. Sie bleiben A-Jugendliche auch für das im zweiten Kalender-Halbjahr beg innende Folge-Spieljahr
und sind daher auch gemäß § 38 Ziffer 3 SpO nach dem Jahreswechsel weiterhin als A-Jugendlic he in
ihrem bisherigen Verein für den Rest des Spieljahres spielberechtigt, auch wenn sie in der ersten Hälf te des
folgenden Kalenderjahres das 19. Lebensjahr vollenden.

Für die nachfolgenden Altersklassen gilt dies entsprechend.

Deutscher Handballbund
-Reiner Witte-
Vizepräsident Recht
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B/C-Trainer –Fortbildung 07/2008

Nachdem die Fortbildung mit Heiner Brand im Zuge des 2. Sportwissenschaftlichen Forums des SBR/HVR
im Mai 2007 großen Zuspruch fand, haben wir überlegt, in diesem Jahr zusätzlich zu unserer Fortbildung
im Dezember (15 UE/Wochenendveranstaltung) weitere Kurz-Fortbildungen (5 UE/Tagesveranstaltungen)
zur Lizenzverlängerung anzubieten.

Eine erste Kurz-Fortbildung haben wir nun geplant –weitere sollen wie gesagt folgen –die nächsten
Termine werden dann über unserer Homepage www.hvrheinland.de bekannt gegeben.

B/C-Fortbildung 07/2008

Thema: Spielbeobachtung und daraus resultierende Konsequenzen
Ort: Raum Rhein/Westerwald
Termin: 17.05.2008 - (5 UE)
Teilnehmergebühr: 20,00 Euro (ohne Verpf legung)
Meldeschluss: 13.05.2008

Trainer gesucht!

Die TG Boppard sucht neue Trainer für die männliche B-Jugend und D-Jugend, da die derzeit igen Trainer
berufs- bzw. zeitbedingt aufhören wollen.
Es wäre schön, wenn sich bald zwei finden würden.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Natascha Hüttner, Tel.: 06742/940383 oder email:
tg-boppard.handball@gmx.net

Änderung Anschrift

TV Braubach

Die Email-Adresse des TV Braubach lautet:

kd.h.michel@t-online.de

JSG Mendig/Welling

Neuer Spielwart des TV Welling und der JSG Mendig/Welling ist ab sofort:

Manfred Gilgenbac h
Alter Kirchweg 13
56753 Welling
Tel. (p): 02654 / 68 32
Tel. (d): 02651 / 70 26 –260

Email: mangilgenbach@aol.com

Seine Adresse ist gleichzeitig auch die Vereinsanschrift der JSG Mendig/Welling.

Bitte alle Anfragen die den Spielbetrieb betreffen ab sofort nur noch an Manfred Gilgenbach.
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HANDBALLVERBAND RHEINLAND E.V:

Rheinau 11
56075 Koblenz

Tel.: 0261-135120
Fax: 0261-135162

Email: info@hvrheinland.de

Geschäftszeiten:

Mo.–Fr. von 8.30–12.00 Uhr
Mo., Di. + Do. jeweils von

14.00–15.30 Uhr

Mittwoch Nachmittag ist die Geschäftsstelle
telefonisch

nicht erreichbar!


